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Büro Wallenfels
Sprechstunde jeden zweiten Donnerstag im Monat
12:00 bis 14:00 Uhr oder nach Vereinbarung
in der Touristinformation, Marktplatz 4 

Büro Steinwiesen
Sprechstunde jeden ersten Mittwoch im Monat
12:30 bis 14:30 Uhr oder nach Vereinbarung
im Rathaus, Kirchstraße 4

Weitere Informationen zum interkommunalen Förderpro-
gramm finden Sie online unter www.oberes-rodachtal.de/
immobilienort/das-interkommunale-foerderprogramm/

Sanieren und Steuern sparen

Für Immobilien im Sanierungsgebiet gibt es 
neben den Fördergeldern der kommunalen För-
derprogramme attraktive steuerliche Ab-
schreibungsmöglichkeiten. So können die 
Aufwendungen, die nach Abzug eventueller För-
dermittel bei den Eigentümern verbleiben, steu-
ermindernd eingesetzt werden. Grundlage bilden 
die Paragrafen §7h, §10f und §11a EStG. 
Voraussetzung ist, dass es sich um eine Moderni-
sierungs- oder Instandsetzungsmaßnahme nach 
§177 BauGB handelt und eine Sanierungsverein-
barung mit der Kommune vor Maßnahmenbe-
ginn geschlossen wurde. Für mehr Informationen
kontaktieren Sie bitte das Stadtumbaumanage-
ment.

Dieses Projekt wird im Städtebauförderungsprogramm „Leben-
dige Zentren“ mit Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern 

gefördert.

Stand: November 2025

Das interkommunale Förder-
programm im oberen Rodachtal
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Dachlandschaften von Markt Steinwiesen (oben) und Stadt Wallenfels (unten)

Der Markt Steinwiesen und die Stadt Wallenfels ermöglichen Immo-
bilieneigentümern, im jeweiligen Geltungsbereich ihres Sanierungs-
gebietes, sich über das interkommunale Förderprogramm kleinere 
private Baumaßnahmen fördern zu lassen sowie in den Genuss 
erhöhter steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten zu kommen.

Dadurch soll für die Eigentümer ein Anreiz geschaffen werden, sich 
aktiv an der Aufwertung des Ortskerns, im Zuge des städtebauli-
chen Sanierungsprozesses, zu beteiligen.

Die Ziele der beiden benachbarten Frankenwaldortschaften sind der 
Erhalt ihrer ortstypischen Gestaltungsmerkmale und die zeitgemäße 
Weiterentwicklung. Dazu ist es wichtig, bestehende Bausubstanz 
qualitativ wertvoll zu sanieren und zu gestalten. Gleiches gilt ent-
sprechend für Neu- oder Erweiterungsbauten, auch wenn diese 
nicht über das kommunale Förderprogramm unterstützt werden 
können.

Mit der Gestaltungsfibel wird den Gebäudeeigentümern, aber 
auch den möglicherweise beauftragten Architekten sowie dem 
Sanierungsberater ein abgestimmter Leitfaden zur Orientierung an 
die Hand gegeben. Daraus können Anregungen und Ideen sowie 
Beispiele entnommen werden. Es soll jedoch auch durch Negativ-
darstellungen ein Gefühl für bestehende gestalterische Missstände 
entwickelt werden, um diese zu beheben oder in der Zukunft zu 
vermeiden. Bewusst wird ebenso gezeigt, wie neben dem Um-

gang mit historischer Bausubstanz, durch moderne Gestaltung und 
Architektur die Ziele zur ortstypischen Aufwertung erreicht werden 
können.

Bei den nachfolgend behandelten Punkten verschiedener Bereiche 
der Gebäude und der angrenzenden privaten Freiräume werden 
Empfehlungen ausgesprochen. Zudem werden Hinweise gege-
ben, was unbedingt zu vermeiden ist. Konkrete Angaben über die 
Förderfähigkeit einzelner Maßnahmen im Allgemeinen können im 
Zuge der Gestaltungsfibel nicht gegeben werden, da dies, bezogen 
auf das jeweilige Gesamtvorhaben, durch den Sanierungsberater 
der beiden Kommunen beurteilt werden muss.

Die Gestaltungsfibel hat ihre Gültigkeit speziell für die beiden 
nachfolgend dargestellten Sanierungsgebiete in Wallenfels und in 
Steinwiesen, welche sich hinsichtlich des Bestandes, hinsichtlich 
des Handlungsbedarfs, aber auch in Bezug auf ihre typischen Ge-
staltungsmerkmale sehr ähneln. Natürlich können und sollen alle 
Empfehlungen auf die Bereiche außerhalb des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebietes gerne übertragen werden.

Es liegt jetzt an Ihnen, sich mit der Aufwertung Ihrer Immobilie aktiv 
an der Verschönerung des Ortsbildes und somit an der Aufwertung 
des Lebensraumes in Steinwiesen und in Wallenfels mit Unterstüt-
zung zu beteiligen!

Ziel und Zweck der Gestaltungsfibel



Kontakt mit dem Stadtumbaumanagement zur 
Beratung und Einschätzung der Förderfähigkeit

Sanierungsberatung
Kostenlose Bauberatung durch einen Architekten 
oder eine Architektin vor Ort. Klärung gestalteri-
scher Vorgaben. 

Beratungsprotokoll 
als Grundlage für weitere Antragstellung

Planung und Kostenermittlung
Achtung: Drei Vergleichsangebote je Gewerk 
werden benötigt

Antragstellung bei der Kommune

Sanierungsvereinbarung 
zwischen Kommune und Bauherren

Bauphase
Berichterstattung und Bilddokumentation 

Verwendungsnachweis
Vorlage der Rechnungen und Bilder 

Abnahme
durch Sanierungsberaterin

Auszahlung der Fördermittel

Das Interkommunale Förderprogramm
Das interkommunale Förderprogramm ist eines der 
zentralen Projekte des Oberen Rodachtals. Private 
Hauseigentümer in den Sanierungsgebieten werden 
bei Investitionen in ihre Immobilien unterstützt. Das 
Förderprogramm dient dazu, das Ortsbild aufzuwer-
ten, historische Bausubstanz zu bewahren und Leer-
stände zu revitalisieren.
 
Der Fördertopf wird sowohl aus kommunalen Mit-
teln gefüllt, als auch aus Zuschüssen der Städte-
bauförderung.

Was wird gefördert?
Im Wesentlichen werden Sanierungsmaßnahmen 
gefördert, die den Außenbereich einer Immobilie 
betreffen. Dazu gehören Maßnahmen an: 

Fördervolumen und Geltungsbereich
Es können bis zu 30 % der förderfähigen Kosten 
bezuschusst werden - die Höchstförderung beträgt 
20.000 €.

Grundlage für das Förderprogramm sind bestimm-
te Geltungsbereiche in der Stadt Wallenfels und im 
Markt Steinwiesen, die sich an den Sanierungsge-
bieten orientieren. In den Ortsteilen ist leider keine 
Förderung möglich.

•	 Hausfassaden, Fenstern und Türen
•	 Dach und Dachaufbauten
•	 Hofanlagen, Toren, Einfriedungen
•	 Begrünung und Entsiegelung 

Generell nicht förderfähig sind dagegen reine Aus-
besserungsarbeiten und Bauunterhalt. Die Sanie-
rungsmaßnahme sollte möglichst umfassend sein 
und in den öffentlichen Raum wirken.

Auch Maßnahmen der energetischen Sanierung sind 
nur bedingt förderfähig. Hier koordiniert das Stadt-
umbaumanagement gerne den Kontakt zu Bera-
tungsstellen und möglichen anderen Fördergebern.

In 10 Schritten von der Idee 
zur Förderung:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Historisches Wohnhaus in schlichter Form mit rechteckigem Grundriss und Walmdach am 
Kirchplatz in Steinwiesen

Historisches Wohnhaus in schlichter Form mit rechteckigem Grundriss und Satteldach im 
Mühlgraben in Wallenfels

Baukörper und Anbauten
Unter dem Baukörper werden die Form und die Größe eines 
jeweiligen Gebäudes verstanden. Letztlich wird dieser durch die 
Außenwände und durch das Dach abgegrenzt. Daher nehmen die 
Oberflächen, Formen und Größe des Baukörpers einen sehr großen 
Einfluss auf den öffentlichen Raum. 

In den Sanierungsgebieten von Wallenfels und Steinwiesen sind 
vorwiegend Baukörper mit rechteckigem Grundriss, zwei Vollge-
schossen und einem Satteldach vorzufinden. Natürlich gibt es hier-
von Abweichungen. Die Fassaden sind geradlinig ohne Rück- und 
Vorsprung strukturiert. Durch diese wirtschaftliche Bauform wurden 
unnötige Kosten für verwinkelte Gebäude mit aufwändigen Dach-
konstruktionen gespart.

Neben vielen freistehenden Bebauungen ist gerade im Ortskern an 
den Straßen entlang eine geschlossene Reihenbebauung vorzufin-
den. Dies war zum einen platzsparend und reduzierte den Wärme-
verlust für die Bewohner von zwei Seiten. In Folge von Platzmangel 
erhielten die Hauptbaukörper oft Anbauten für Wohnnutzung aber 
auch für untergeordnete Zwecke, wie Garagen.

Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass z. B. im südlichen Bereich 
des Sanierungsgebietes in Steinwiesen, aber auch in Wallenfels 
einzelne Sonderbauformen für Gewerbebetriebe vorzufinden sind, 
welche aufgrund der Individualität hier nicht besonders betrachtet 
werden. 

In beiden Ortschaften ist festzustellen, dass die rechteckigen, gerad-
linigen Baukörper meist erhalten geblieben sind. Die beschriebene 
Gebäudeform spiegelt sich auch bei den neueren Gebäuden in den 
Sanierungsgebieten wieder. Allerdings sind zahlreiche Anbauten 
und Nebengebäude vorzufinden, welche in der Form und in der 
Größe aber auch in der Anordnung zum Hauptgebäude oft störend 
wirken.

Egal ob Anbau oder freistehendes Nebengebäude; die nachfol-
genden Empfehlungen sollten beachtet werden, um die gestalte-
rische Wirkung des Anwesens positiv zu beeinflussen. Daher ist es 
wichtig, bei der Errichtung von neuer Baukubatur auf den Bestand 
Rücksicht zu nehmen, damit dieser nicht hinsichtlich Gestaltung, 
aber auch Belichtung leidet. 

Empfehlungen

 — Neubauten sollen als schlichte, klare Baukörper, mit rechtecki-
gem Grundriss errichtet werden

 — Form und Höhe sollen an die Umgebung angepasst sein

 — Unnötige Versprünge können die Fassade zergliedern und die 
Baukosten erhöhen

 — Anbauten und Nebengebäude sollen sich dem Hauptgebäude 
anpassen und unterordnen

 — Der Standort des Anbaus darf für das Hauptgebäude, aber 
auch für die Nachbarbebauung nicht störend wirken

Zu vermeiden

 — Überdimensionierte Anbauten, welche das Hauptgebäude in 
seiner architektonischen Wirkung zerstören

 — Ortsuntypische Bauformen
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Holz- und Natursteinfassade in der Frankenwaldstraße in SteinwiesenPutzfassade mit Sandstein

Veränderung Fassaden Marktplatz 6Historische Fassade Marktplatz 6 in Wallenfels

den gesetzlichen Wärmeschutz wurden viele historische gegliederte 
Fassaden mit Vollwärmeschutzsystemen überklebt und zerstört. 
Auch bei den Putzflächen kamen immer häufiger verschiedenste 
Struktur- und Zierputze zum Einsatz, welche oft große Kunststoff-
anteile enthalten und gerade bei historischen Gebäuden Schä-
den verursachen. Die farbliche Gestaltung hat sich aufgrund der 
technischen Möglichkeiten unbegrenzt auf alle möglichen Farbtöne 
ausgedehnt. Neben den traditionellen und nachhaltigen Verklei-
dungsmaterialien werden nun immer mehr Kunststoff-, Faserze-
ment- oder Profilblechverkleidungen vorgefunden. Auch hier ist 
die Farbgestaltung nahezu unbegrenzt. Natursteinsockel sind oft 
überputzt, gefliest oder verblecht.

Aufgrund der fortgeschrittenen Technik hinsichtlich Dämmung und 
Größe von Fensterelementen, haben sich die Öffnungsflächen stark 
vergrößert. Es ist festzustellen, dass die Gestaltung und Harmonie 
der Fassaden hinsichtlich Proportionen, Größenverhältnissen sowie 
Anordnung von Öffnungen kaum eine Rolle mehr spielen. Somit 
tritt das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes und folglich des 
öffentlichen Raumes gegenüber dem inneren Grundriss und Mö-
blierung in den Hintergrund. In der Summe gesehen haben diese 
Veränderungen erhebliche negative Einflüsse auf das Gestaltungs-
bild des öffentlichen Raumes in den Ortschaften.
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Nordhalbener Straße, Steinwiesen

Nordhalbener Straße, SteinwiesenNordhalbener Straße, Steinwiesen




